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Fachliche Informationen zur Kalkulation, ua auch der Personalkosten, entnehmen Sie 

bitte dem Buch 

 

Kropik, Baukalkulation, Kostenrechnung und B 2061 (2020) 

Auflage 2020, ISBN 978-3-950-42981-7 

Inhaltsverzeichnis, Leseproben und Bestellinformation finden Sie unter  
 

www.bauwesen.at/pub 
 

 

Ein Tool zur Bestimmung der umgelegten Personalnebenkosten finden Sie unter 

www.bauwesen.at/tools 

 

 

 

 

 

 

Wichtiger Hinweis für die Anwendung des Kalkulationstools: Machen Sie sich zunächst 

mit dem Programm und dessen Aufbau vertraut. Testen Sie zunächst die Möglichkei-

ten der Kalkulation und der Umsetzung die das Programm bietet, bevor Sie reale pro-

jektbezogene K-Blätter erstellen bzw einem Auftraggeber vorlegen. 

Im Tabellenblatt „Report“ wird auf mögliche Unplausibilitäten hingewiesen. Gezeigt 

wird auch, bei welchen Werten Auftraggeber möglicherweise nachfragen. Das bedeu-

tet nicht, dass diese Werte unplausibel sein müssen, allfällig notwendige Begründun-

gen sind ggf zu überlegen. 

Prüfen Sie bitte vor Abgabe von K-Blättern nochmals eigenständig auf Plausibilität und 

Richtigkeit. Das Kalkulationstool hat zwar viele Prüfroutinen eingebaut um Sie vor un-

plausiblen Eingaben und Werten zu warnen, es ist ausgiebig getestet und generiert 

http://www.bauwesen.at/pub
http://www.bauwesen.at/tools
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nachvollziehbare K-Blätter. Die Endverantwortung liegt beim Anwender, eine Haftung 

ist ausgeschlossen.  
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1 Grundlegender Aufbau 

1.1 Programmart 

Das Kalkulationstool K3 ist in MS-Excel® erstellt. Es sollte problemlos ab der Version 

2010 laufen. 

Auf http://www.bauwesen.at/k3  sind bereits K3-Blatt-Kalkulationen für verschiedene 

Branchen angelegt. Prüfen Sie, ob für ihre Branche bereits eine Musterkalkulation / 

Vorlage besteht und adaptieren Sie diese entsprechend ihren Anforderungen. 

Für den Download der Quelldatei und des Kalkulationsprogramms folgen Sie den An-

leitungen auf der Webseite http://www.bauwesen.at/k3 .  

1.2 Dateneingabe –  grau hinterlegte Felder  

Grundsatz: Alle grau hinterlegten Felder sind bearbeitbar, alle übrigen Felder sind 

gesperrt. Sie sind zumeist mit Formeln hinterlegt, die nicht geändert werden dürfen. 

1.3 Die notwendigen Dateien und ihre Verbindungen zueinander  

Damit das Kalkulationstool lauffähig ist, benötigen Sie zwei Dateien, die beide geöff-

net sein müssen. Es handelt sich um die Quelldatei und die Kalkulationsdatei (ei-

gentlicher Kalkulationstool). 

http://www.bauwesen.at/k3
http://www.bauwesen.at/k3
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1.4 Die Quelldatei - Grundlagen 

Die Datei mit den Quelldaten: Zurzeit (30.12.2021) standardmäßig mit 

K3_Quelle2021.xlsx bezeichnet. Nachfolgend wird diese Datei Quelldatei genannt. 

In dieser Datei können Sie beliebig viele Quelldaten (Kollektivverträge) in den Tabel-

lenblätter (auch genannt "Arbeitsblätter") dieser Arbeitsmappe anlegen. Sie benötigen 

das Tabellenblatt "DPNK" und ein Stammdatenblatt (ihre KollV-Daten und Unterneh-

menswerte). Nicht benötigte Tabellenblätter können Sie löschen. 

Information zum Löschen und Umbenennen von Tabellenblätter: 

https://support.microsoft.com/de-de/office/einf%C3%BCgen-oder-l%C3%B6schen-eines-arbeitsblatts-19d3d21e-a3b3-4e13-a422-d1f43f1faaf2 

 

Wenn Sie die (derzeit aktuelle) Quelldatei K3_Quelle2022 (wie alle angegebenen Da-

teien Download www.bauwesen.at/k3) öffnen, sehen Sie bereits Grunddaten diverser 

Kollektivverträge angelegt.  

 

 

https://support.microsoft.com/de-de/office/einf%C3%BCgen-oder-l%C3%B6schen-eines-arbeitsblatts-19d3d21e-a3b3-4e13-a422-d1f43f1faaf2
http://www.bauwesen.at/k3


Anleitung zur Verwendung des K3-Kalkulationsprogramms (ÖNORM B 2061:2020) 

  Seite 7 von 53 

Um Ihren eigenen Datensatz (Quelldaten für ihre Stammdaten) aufzubauen, verwen-

den Sie entweder die Tabelle mit der Bezeichnung „Leer“ oder eine der bereits rudi-

mentär vorweg ausgefüllten und für Sie zutreffenden Tabelle. Die vorhandenen Daten 

sind überschreibbar. Benennen Sie das Tabellenblatt individuell (zB Baugewerbe2021 

– weil die KolV-Daten vom 1.5.2021 hinterlegt sind – oder zB Baugewerbe2022 – weil 

die KolV-Daten vom 1.5.2022 hinterlegt sind). 

 

Das erste Tabellenblatt (roter Reiter) enthält die direkten Personalnebenkosten 

(DPNK). Dieses Blatt dürfen Sie nie löschen. Ändern sich die DPNK sind die Ände-

rungen in diesem Blatt vorzunehmen (und sinnvoller Weise ist die Datei unter neuem 

Namen abzuspeichern). (ZB K3_Quelle2021 – weil die SV-Daten 2021 hinterlegt sind 

– oder K3_Quelle2022 – weil die SV-Daten 2022 hinterlegt. Die "alte" Quelldatei ein-

fach unter neuen Namen abspeichern und in ihr die Änderungen vornehmen.) 

Die übrigen Tabellenblätter (außer DPNK) können Sie beliebig bezeichnen. Nicht be-

nötigte Tabellen können Sie löschen. Zusätzlich benötigte Tabellen können Sie durch 

kopieren bestehender erstellen und dann entsprechend anpassen. 

Auch der Quelldatei selbst können Sie einen beliebigen Namen geben. 

1.5 Die Kalkulationsdatei - Grundlagen 

Die zweite benötigte Datei ist die eigentliche Kalkulationstabelle (Kalkulationstool). 

Standardmäßig wird sie unter K3_Kalk_nnnn.xlsx ausgeliefert (Download: www.bau-

wesen.at/k3 ); nnnn steht für den Namen einer Musterkalkulation einer Branche. Nach-

folgend wird diese Datei Kalkulationsdatei genannt. 

Diese Arbeitsmappe besteht aus mehreren Kalkulationsblättern (farbige Reiter). Die 

Tabellenstruktur ist geschützt, Sie können keine Tabellenblätter löschen bzw keine 

Tabellenblätter hinzufügen. 

 

 

 

Ihre Kalkulationen speichern Sie unter einem von Ihnen gewählten Dateinamen ab. 

http://www.bauwesen.at/k3
http://www.bauwesen.at/k3
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Der Kalkulationstool ist neutral aufgebaut, die Struktur ist für alle Branchen gleich.  

Auch Unternehmer aus Branchen für die keine Beispiele vorhanden sind, können die 

Kalkulation verwenden. Dazu müssen Sie uU in der Quelldatei die zutreffenden 

Stammdaten erst anlegen. Zur Verwendung der Quelldatei siehe auch nachfolgend. 

  



Anleitung zur Verwendung des K3-Kalkulationsprogramms (ÖNORM B 2061:2020) 

  Seite 9 von 53 

2 Erste Schritte –  Vorbereitungen 

2.1 Eingabe der Lizenzinformation 

Das erste Tabellenblatt (links) ist „Lizenz und lies mich“. Tragen Sie im oberen Be-

reich die für Sie lizenzierte Bezeichnung 1 und Bezeichnung 2 (Zeile 1 und Zeile 2) 

sowie Ihre Lizenznummer genau ein. Bitte beachten Sie Groß- und Kleinschreibung 

und auch Leerzeichen. Sind Ihre Eintragungen korrekt, erscheint die Lizenzlaufzeit und 

sowohl für die Lizenzlaufzeit als auch für Ihre Lizenznummer erscheint „OK!“. 
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Bezeichnung 1 und Bezeichnung 2 erscheint im Feld „Unternehmen“ im K2- und K3-

Blatt auf. 

 

Zu Testzwecken ist keine Eingabe einer gültigen Lizenz notwendig, Rechenergeb-

nisse werden allerding gerundet dargestellt! 

 

Haben Sie eine Konzern-, Filial- oder Beraterlizenz erworben, so ist nur die erste 

Bezeichnung dauerhaft fixiert, zwei weitere freie Zeilen stehen Ihnen für jede Kalkula-

tion individuell änderbar zur Verfügung: 
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Die Übernahme der Daten erfolgt in den Blattkopf der K-Blätter. ZB: 

 

 

  

Haben Sie die Lizenzierung vorgenommen, können Sie das Programm während auf-

rechter Lizenzlaufzeit uneingeschränkt nutzen. Die Verwendung ist nicht auf eine ein-

zige Person beschränkt, auch mehrere können das Tool nutzen; es ist beliebig ko-

pierbar. Der gemeinsame Nenner ist die Bezeichnung Zeile 1 und Zeile 2 (bei der Kon-

zern-, Filial- und Beraterlizenz nur die fixe Bezeichnung der Zeile 1; Zeile 2 und zu-

sätzlich die Zeile 3 sind je Kalkulation frei bezeichenbar). Sinnvoller Weise greifen die 

Kalkulationen auf die gleichen Stammdaten (Quelldatei) zurück. 

Für neue Kalkulationen speichern Sie eine bestehende Kalkulation unter neuem Na-

men ab und führen die notwendigen Änderungen aus. Um Ihre Projektkalkulationen zu 

trennen, speichern Sie das Kalkulationsblatt unter verschiedenen Dateinamen ab.  

K3 Proj:

Gz UN: Gz AG:

X X

- -

-

KollV f d Eisen- und Metallverarbeitende Gewerbe (ArbeiterInnen)

Unternehmen (UN):

KV-Datum:

Gz-Uxx

Bezeichnung bzw 

Betriebsmittelnummer:

AG-NNN

Mittellohnpreis

01.01.2022GEHALT

Kollektivvertrag (KV):

FÜR VORFERTIGUNG

FÜR REGIE Preisbasis gem Angebotsunterlagen

Firma XyZ

powerd by MUSTERGRUPPE:

1234 MusterortLOHN FÜR MONTAGE

Erstellt am:

01.01.2022

 Personalpreis Demonstrationsprojekt WEB
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2.2 Verknüpfung der Kalkulationsdatei mit einer Quelldatei 

 

 

Die Kalkulationsdatei muss mit der Quelldatei verbunden werden. Das erfolgt im Ta-

bellenblatt „Stammdaten“ der Kalkulationsdatei (siehe rechter Bildausschnitt): 
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Sie müssen den zutreffenden Dateinamen der Quelldatei und das zutreffende Tabel-

lenblatt eintragen (keine Leerzeichen und Sonderzeichen verwenden; Ausnahme „_“).  

Die Quelldatei muss geöffnet sein. Ohne geöffneter Datei, kann MS-EXCEL® nicht 

auf die Quelldaten zugreifen.  

Erscheint solch ein Bild, ist ein nicht existenter Bezug eingetragen oder die zutreffende 

Quelldatei ist nicht geöffnet:  

 

Die Quelldatei muss sich nicht im gleichen Verzeichnis (Ordner) befinden, sie kann 

daher zentral verwaltet werden. 
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2.3 Einfügen eines Logos 

Neu ab Version 3.0! 

 

 

 

Stellen Sie den Mauszeiger in das mittlere Feld der untersten Zeile und wählen Sie 

aus dem EXL-Menü → Einfügen → Illustrationen → Bilder und wählen Sie das einzu-

fügende Logo. Anschließend justieren Sie die Größe. 
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In gleicher Weise können Sie das LOGO auch in die Regieblätter und K2-Blätter ein-

bauen. (Ist das LOGO in einem Arbeitsblatt nach der oberen Methode eingefügt, sollte 

es sich mittels der Befehle kopieren und einfügen auch in den anderen K-Blättern ein-

bauen lassen.) 
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3 Aufbau der Quelldatei  

 

 

Sie können die Arbietsblätter der Quelldaten bearbeiten. Bei Änderung des KollV oder 

Änderung der Sozialversicherungswerte können Sie die entsprechenden Änderungen 

selbst vornehmen. 

Das erste Tabellenblatt (roter Reiter) enthält die direkten Personalnebenkosten 

(DPNK). Dieses Blatt dürfen Sie nie löschen. Ändern sich die DPNK sind die Ände-

rungen in diesem Blatt vorzunehmen (und sinnvoller Weise ist die Datei unter neuem 

Namen abzuspeichern). (ZB K3_Quelle2021 – weil die SV-Daten 2021 hinterlegt sind 

– oder K3_Quelle2022 – weil die SV-Daten 2022 hinterlegt. Die "alte" Quelldatei ein-

fach unter neuen Namen abspeichern und in ihr die Änderungen vornehmen.) 

Die vorhandenen Daten sind überschreibbar. Benennen Sie das Tabellenblatt indivi-

duell (zB Baugewerbe2021 – weil die KollV-Daten vom 1.5.2021 hinterlegt sind – oder 

zB Baugewerbe2022 – weil die KollV-Daten vom 1.5.2022 hinterlegt sind). Nicht 

(mehr) benötigte Tabellenblätter können Sie löschen (außer das Blatt DPNK). 

3.1 DPNK –  Direkte Personalnebenkosten 

Das Tabellenblatt „DPNK“ enthält die direkten Personalnebenkosten. Die weiteren Ta-

bellen der einzelnen KollV (bzw Branchen) verwenden diese Daten. 
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Ändern sich die direkten Personalkosten, ändern Sie diese in der Tabelle und spei-

chern die Quelldatendatei unter neuen Namen (zB unter Bezug auf Jahr/Monat) ab. 

Der Zuschlag zum FLAF (Kammerumlage) ist bundesländerweise etwas unter-

schiedlich. Tragen Sie den für ihr Bundesland zutreffenden Wert ein. Die Homepage 

der WKO gibt Auskunft:  https://www.wko.at/service/steuern/kammerumlagen.html 

https://www.wko.at/service/steuern/kammerumlagen.html
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3.2 KollV-Gruppe und -Sätze 

 

 

Wie bereits erwähnt, sind grau hinterlegte Felder für Eingaben vorgesehen. Es lassen 

sich daher beliebige KollV als Stammdaten eintragen und nutzen. 

Prüfen Sie die Aktualität des verwendeten KollV; gegebenenfalls aktualisieren Sie die 

Werte!  

In dieser Tabelle sind die Kollektivvertragsgruppen sowie die KV-Entgelte einzutragen. 

Bitte tragen Sie auch in der Spalte „Bezeichnung“ bereits die Gruppe gemäß KollV ein. 

Vergessen Sie nicht den KollV sowie das zutreffende Datum der Gültigkeit anzugeben.  

Gibt der Kollektivvertrag keine Beträge je Stunde wieder, sondern zB das Monatsent-

gelt, geben Sie den entsprechenden Faktor ein, um vom Monatsentgelt auf den Re-

chenwert im K3-Blatt (idR die Stunde) zu gelangen.  
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Es ist möglich, das außerkollektivvertragliche Entgelt (AKV) getrennt je Beschäfti-

gungsgruppe anzugeben. Das erhöht die Kalkulationsgenauigkeit. Die Personalver-

rechnung sollte in der Lage sein Kennwerte mitzuteilen.  

Sollten Sie nur eine durchschnittliche Überzahlung, unabhängig von der Beschäfti-

gungsgruppe kennen, wäre in jeder Zeile der gleiche Prozentsatz einzutragen.  

3.3 Arbeitszeitzuschläge 

Zunächst ist die Normalarbeitszeit gemäß KollV anzugeben. Danach die Zuschläge für 

Mehrarbeit und Überstunden. 

Viele Kollektivverträge sehen eine Art Hebefaktor (Spalte Faktor) vor. Beispielsweise 

ist im Baugewerbe die Basis für die Bemessung der Aufzahlung für die Überstunde 

der um 20% erhöhte KV-Lohn. Der Faktor ist daher 1,2. Bitte beachten Sie die ent-

sprechenden Regelungen Ihres zutreffenden KollV. 

Sieht der KollV keinen Hebefaktor vor, so tragen Sie 1,00 ein. 
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Weiters bestehen Zuschläge für die Lage der Arbeitszeit. Das sind zB Zuschläge für 

Sonntagsarbeit oder für Schichtarbeit. Tragen Sie den Titel und den Zuschlagssatz 

entsprechend der Regelung des KollV ein.  

Manche Kollektivverträge geben den Zuschlag für die Lage der Arbeitszeit nicht in Pro-

zent, sondern als Betrag je Stunde (Eurobetrag) an. Das kann im fritten Teil dieses 

Eingabeabschnittes angeführt werden.  

Betreffend der Zuschläge in Prozent beachten Sie, dass manche KollV den Zuschlag 

auf den Kollektivvertragslohn, manche KollV auf den Lohn (also inkl AKV) und manche 

KollV auch noch anders regeln. Die Bemessungsbasis wird in der K3-Kalkulation fest-

gelegt. Dazu müssen Sie die Regelung Ihres zutreffenden KollV beachten. 
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3.4 Zulagen (Erschwerniszulagen) 

Die Erschwerniszulagen gemäß des zutreffenden KollV sind anzugeben.  Beispiel 

nach dem KollV für Bauindustrie und Baugewerbe: 

 

 

Manche KollV geben einen Prozentsatz als Aufzahlung an, manche KollV einen Euro-

betrag je Stunde. Je nachdem tragen Sie die Werte in der zutreffenden Spalte ein. 

Die Basis auf die sich der Prozentsatz bezieht (KV-Entgelt oder KV- plus AKV-Entgelt) 

wird in der K3-Kalkulation festgelegt. Dazu müssen Sie die Regelung Ihres zutreffen-

den KollV beachten. 

3.5 Aufwandsentschädigungen,  Dienstreisen, Taggeld udgl  

Zunächst tragen Sie in die erste Zeile dieses Tabellenblocks jenen Betrag ein, den der 

Gesetzgeber als beitragsfrei (SV-frei) festgesetzt hat (2022: € 26,40 pro Tag und 

Dienstnehmer).  

Im ersten Teil der Tabelle sind die Dienstreisevergütungen je Tag anzugeben. Das 

sind vor allem die Trennungsgelder oder Taggelder. Ist der im Kollektivvertrag gere-

gelte Betrag größer als der Freibetrag, teilen Sie bitte in SV-frei und SV-pflichtig ein 

(SV bedeutet Sozialversicherung). Manche Kollektivverträge kennen auch 
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Entschädigungen pro Stunde (zB der Kollektivvertrag für Eisen- und Metallverarbei-

tendes Gewerbe mit der Montagezulage). Im Regelfall sind solche Entschädigungen 

SV-pflichtig. 

Beispiel aus dem KollV für die Eisen- und Metallverarbeitenden Gewerbe: 

 

 

 

Im nächsten Teil der Tabelle tragen Sie die Dienstreisevergütungen je Woche ein. 

Diese sind im Regelfall nicht SV-frei. Im Regelfall finden Sie die Höhe für solche 

Dienstreisevergütungen pro Woche nicht im KollV, sondern Ihre Personalverrechnung 
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sollte Werte für den Aufwand für Heimfahrten, die gemäß KollV zu vergüten sind, ken-

nen. Sieht Ihr KollV zB vor, dass den Arbeitnehmern alle zwei Wochen eine Heimfahrt 

zu bezahlen ist, so tragen Sie hier den halben von der Personalverrechnung genann-

ten Wert ein. Der eingetragene Wert hat sich immer auf die Woche zu beziehen. Da 

es sich nur um einen Durchschnittswert handeln kann, achten Sie darauf, ob sich der 

Wert auf alle Beschäftigten bezieht, oder nur auf jene, die Anspruch auf „Heimfahrten“ 

haben (das zweitere ist in der K3-Kalkulation leichter händelbar). 

3.6 Personalnebenkosten 

Direkte Personalnebenkosten sind bereits im Tabellenblatt „DPNK“ (direkte Perso-

nalnebenkosten; roter Reiter) angelegt. Nun werden die dort eingetragenen Kosten-

punkte übertragen und Sie können auswählen ob für Ihre Branche der zutreffende 

Wert zu übernehmen ist oder nicht. 

Unterschiede in den Branchen bestehen betreffend dem Schlechtwetterentschädi-

gungsbeitrag, weil nicht jede Branche dem BSchEG unterliegt und betreffend der Ab-

fertigung NEU. Jene Branchen die dem BUAG unterliegen, sind betreffend der Abfer-

tigungskosten in den umgelegten Personalnebenkosten kalkuliert, deshalb ist in jenen 

Fällen, wenn dem Sachbereich Abfertigung des BUAG unterliegend, die Abfertigung 

NEU mit „nein“ auszuwählen. Viele Details dazu im Buch Baukalkulation, Kostenrech-

nung und ÖNORM B 2061 (www.bauwesen.at/pub ) . 

Im Tabellenblatt DPNK sind noch zwei weitere Leerzeilen für allfällig neu hinzukom-

mende Belastungen vorhanden, oder bei Unterschied der DPNK für Gehalts- und 

Lohnempfänger, wenn Quelldaten für den Angestellten- und Arbeiter-KollV erstellt wer-

den (relevant zB in der Elektrobranche). 

Sie finden Musterberechnungen für die Umgelegte Personalnebenkosten auf 

www.bauwesen.at/tools . Einzelne Punkte können Sie in diesen Berechnungsformula-

ren auf Ihren Betrieb hin anpassen. Übertragen Sie die entsprechenden Werte für 

UPNK0 bis UNPK3 aus der für Sie passenden und ggf adaptierten Musterkalkulation.  

Sollte die Kostenrechnung einen Durchschnittssatz für die umgelegten Personalne-

benkosten mitteilen können, so ist mit großer Wahrscheinlichkeit damit zu rechnen, 

dass dieser Prozentsatz sich bereits auf Ihren betrieblichen durchschnittlichen 

http://www.bauwesen.at/pub
http://www.bauwesen.at/tools
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Mehrlohn und auf Ihre durchschnittliche Mehrarbeit im Gesamtunternehmen bezieht. 

Deshalb ist dieser Gesamtwert unter UPNK0 einzutragen. 
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4 Aufbau der Kalkulationsdatei  

Die einzelnen Tabellenblätter sind: 

 

 

Die Struktur der Arbeitsmappe und die Namen der Blätter lassen sich nicht ändern! 

4.1 Blatt „Lizenz und lies mich“  

Die Lizenzeingabe (roter Reiter) ist bereits oben (Kapitel 2.1) beschrieben.  

4.2 Blatt „Stammdaten“  

In der Tabelle Stammdaten (grüner Reiter) müssen Sie rechts oben in der Tabelle 

„Übernahme der Stammdaten aus:“ den Dateinamen der Quelldaten und den Blattna-

men daraus exakt eingeben. Siehe oben (Kapitel 2.2). 

Um die Kalkulationsdatei bearbeiten zu können, muss die referenzierte Quelldatei ge-

öffnet sein. Sie muss nicht im gleichen Ordner abgespeichert sein wie die Kalkulati-

onsdatei. Als Kurzinformation wird Ihnen der mit der Verknüpfung verbundene Kollek-

tivvertrag, das Kollektivvertragsdatum und das Datum der Sozialversicherungsdaten 

angezeigt. Bitte kontrollieren Sie, ob Sie mit der für Sie zutreffenden Quelldatei ver-

bunden sind.  

Auf dem Tabellenblatt Stammdaten werden Ihnen die über die Verknüpfung aufgeru-

fenen Daten der Quelldatei nochmals angezeigt, eine Eingabemöglichkeit (Änderung) 

besteht nur in der letzten Tabelle bei den umgelegten Personalnebenkosten. Hier kön-

nen Sie die Stammdaten aus der Quelldatei noch projektindividuell überschreiben.  

Wenn Sie eine Kalkulationsvorlage übernehmen, bitte achten Sie darauf, dass 

diese auf Stammdaten zurückgreift. Ändern Sie die Quelldatei, so können einzelne 

Bezeichnungen nicht mit jenen zusammenpassen, die in der übernommenen Kalkula-

tionsdatei vorhanden sind. Das betrifft die Auswahlfelder (dropdown) im Tabellenblatt 

„Projekt“ (gelber Reiter). Excel findet dann keine entsprechende Verknüpfung mehr. 

Die meisten solcher Fehleingaben sind mit einer Warnung hinterlegt; allerdings nicht 
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alle. Ansonsten, bei keiner Warnung, wird auch kein Euro- oder Prozentwert übernom-

men.  

Beispiel: Eine zunächst mit den KollV-Daten für das Eisen- und Metallverarbei-

tende Gewerbe erstellte Kalkulation wird mit den KollV-Daten für das Bauge-

werbe verknüpft: 

 

 

 

Wählen Sie in der Tabelle Projekt (gelber Reiter) die Dropdown Felder neu und aktu-

alisieren so auf die neuen Quelldaten. 

Ändern sie in den Quelldaten nur die Werte, zB die Höhe der KV-Entgelte, so wird der 

neue Wert automatisch übernommen. 

4.3 Blatt „Projekt“  

Das Blatt „Projekt“ (gelber Reiter) führt sie intuitiv durch die K3-Blatt-Kalkulation. Die 

grauen Felder sind Ihre Eingabefelder.  

Wesentliche Felder sind mit einem Kommentar versehen. Wenn Sie mit dem Mauszei-

ger über die kleinen roten Dreiecke streichen, werden Ihnen Anleitungen angezeigt. 

 

Im ersten Teil legen Sie die Eintragungen fest die im Blattkopf der K-Blätter erscheinen 

sollen. 
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Mit den "Quicklinks" können Sie rasch an verschiedene Stellen des Kalkulationsblattes 

wechseln (neu ab Vers 3.0). 

4.3.1 A1) Produktives Personal: Beschäftigungsgruppe gemäß KollV 

Sie wählen jene Beschäftigtengruppen aus, die produktiv tätig sein werden und geben 

dazu die entsprechende Mitarbeiteranzahl an. Das Blatt K3:2020 fordert nicht mehr die 

Beschäftigtenanzahl bekannt zu geben.  

Für die Kalkulation ist es allerdings vorteilhafter schon die durchschnittlich erwartete 

Beschäftigtenanzahl anzuführen da sich anderenfalls Umlagen nur schwer errechnen 

lassen. Dh, die Angabe zur Anzahl ist nur eine interne Zahl, sie scheint im K3-Blatt 

nicht auf. 
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4.3.2 A2) Unproduktives Personal 

Pkt A2 bietet die Möglichkeit der Umlage unproduktiven Personals. 

Sie geben die Anzahl des unproduktiven Personals ein (zB 0,50 für halbtägige unpro-

duktive, also dispositive Tätigkeit in Bezug zur Kopfanzahl des produktiv angesetzten 

Personals).  

Als nächstes setzen Sie ein Kennzeichen, ob das unproduktive Personal aus dem 

Stand des produktiven Personalstandes oder zusätzlich zum produktiven Personal-

stand hinzukommt. Probieren Sie den Unterschied aus, Sie sehen wie sich der Zu-

schlagsträger, nämlich das produktive Personal verändert.  
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Hinweis: Ist die Kalkulation noch nicht abgeschlossen, können manche Werte 

(Zwischenergebnisse und Endergebnisse) noch nicht errechnet und daher auch 

noch nicht angezeigt werden. Kalkulationsergebnisse werden dann wie folgt an-

gezeigt: 

 

Abbildung 1 

 

Es ist daher empfehlenswert zunächst eine Grobkalkulation vorzunehmen 

damit alle notwendigen und relevanten Felder befüllt sind, um dem Tool zu 
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ermöglichen ein Endergebnis bilden zu können. Im weiteren Durchlauf kann das 

Feintuning erfolgen.  

4.3.3 A3) Unproduktive Zeiten 

Nachdem die ÖNORM B 2061:2020 nicht nur die Umlage von unproduktivem Personal 

als Möglichkeit vorsieht, und ganz allgemein die Umlage unproduktiver Zeiten vorsieht, 

kann es sein, dass neben unproduktivem Personal auch unproduktive Zeiten (A3) ei-

ner Umlage bedürfen.  

Unproduktive Zeiten können beispielsweise anfallen, wenn die Fahrzeit zur Baustelle 

wie die Arbeitszeit zu vergüten ist, unproduktive Zeiten können aber auch dann anfal-

len, wenn erschwerte Arbeitsbedingungen zu erwarten sind oder beispielsweise das 

Arbeitszeitfenster kürzer ist als die bezahlte Arbeitszeit (zB Arbeit in Gleis- oder Tun-

nelsperre). 

Im Hintergrund ermittelt das Tool die in das K3-Blatt zu übertragenden Werte.  

4.4 Exkurs: Anpassungsmöglichkeiten und Hinweise auf mög-

licherweise fehlerhafte oder unplausible Eingaben  

Sie finden an vielen Stellen individuelle Anpassungsmöglichkeiten, wenn Sie die 

Rechenwerte vor Übernahme in das K3-Blatt noch einer Änderung unterziehen wollen. 

Ein rotes Kreuz weist sie auf solche Eintragungen besonders hin. Bespiel: 

 

 

Bei den meisten Eingabefeldern laufen Plausibilitätsroutinen im Hintergrund und 

warnen. Beispiel: 
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Mögliche fehlerhafte Eingaben werden auch im rechten Bereich angezeigt. Beispiel: 

 

4.5 B) Aufzahlung für Erschwernisse:  

Zunächst sind die entsprechenden Zulagen für das produktive Personal zu bestimmen. 

Die linke Spalte greift auf die Stammdaten zurück. In den Spalten A und B tragen Sie 

einen Prozentsatz für den Anteil der Arbeitnehmer bzw der Anspruchsdauer ein für die 

diese Zulage relevant ist. Je nach Auswahl der Aufzahlung und Eingabe in den Stamm-

daten werden die Zulagen in Euro oder Zulagen in Prozent automatisch eingespielt. 
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Bei den Zulagen in Prozenten ist mittels eines Kennzeichens zu wählen, ob der KollV 

vorsieht, dass die Basis für die prozentmäßige Aufzahlung das KV-Entgelt ist (KZ = 1) 

oder das Entgelt (also im Wesentlichen KV plus AKV; KZ = 2). Im zweiten Fall wird ein 

weiterer Zuschlagsfaktor errechnet, der sich aus dem Verhältnis zwischen KV+AKV-

Entgelt zum KV-Entgelt ergibt. 

 

Hinweis: 

Eine rote Hinterlegung bei einem Kennzeichenfeld deutet 

darauf hin, dass es sich nicht um eine projektspezifische 

Auswahl handelt, sondern eine die der KollV bestimmt.  

 

In gleicherweise können Sie Zulagen für das unproduktive Personal eintragen. Handelt 

es sich um auch mitarbeitendes unproduktives Personal kann der gleiche Wert ver-

wendet werden, der für das produktive Personal errechnet wurde (EXL-Zeile 76: "Ja" 

auswählen; dann ist der Eingabebereich ausgegraut).   

 

Bei der Berechnung (B3) beachten Sie, falls Sie unproduktive Zeiten angegeben ha-

ben, ob für diese unproduktiven Zeiten auch die Erschwerniszulagen zu vergüten sind. 

Sie wählen beispielsweise „Nein“, wenn Sie die unproduktiven Zeiten für Fahrzeit zur 

und von der Baustelle angenommen haben, Sie wählen „Ja“, wenn Sie zB Produktivi-

tätsverluste als unproduktive Zeiten angenommen haben. 
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4.6  C.) Dienstreisevergütungen 

C1 betrifft die Entschädigungen in € pro Stunde, C2 die Dienstreisevergütungen in € je 

Tag, C3 die Dienstreisevergütungen pro Woche und C4 Wegzeitvergütungen außer-

halb der Arbeitszeit mit Basis Stundenlohn. Nicht in jedem Kollektivvertrag finden sich 

Regelungen für die alle vier Punkte relevant sein müssen. 

Ein typischer Fall für C1 ist die Montagezulage nach dem KollV für Eisen- und Metall-

verarbeitendes Gewerbe. Beispiel: 
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Das Rechensystem ist so konzipiert, dass ein durchschnittlicher Betrag je Woche er-

mittelt wird. Durch Division mit der Wochenarbeitszeit (Mehrarbeit wird in Pkt D fest-

gelegt) ergeben sich die Kosten je Stunde. 

Eine Unterteilung in abgabepflichtige und nicht abgabepflichtige Kostenbestandteile 

erfolgt bereits bei der Anlage der Stammdaten (siehe Quelldatei).  

Eine besondere Erwähnung bedarf noch C4. Es wird nicht auf Stammdaten zurückge-

griffen, sondern es ist anzugeben wie viele Stundenlöhne je Woche der Kollektivver-

trag als Wegzeitvergütung vorsieht (zB KollV für das Eisen- und Metallverarbeitende 

Gewerbe). Die entsprechende Basis (KV-Entgelt bzw KV+AKV-Entgelt) wählen Sie 
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über das entsprechende Kennzeichen. Achten Sie auch darauf, ob Ihr Kollektivvertrag 

100% dieser Bemessungsbasis je Stunde oder nur einen Anteil davon vorsieht. 

 

 

 

4.7 D.) Arbeitszeit  

Unter D geben Sie die Arbeitszeit und die Lage der Arbeitszeit ein.  

In den ersten Zeilen der Tabelle sind 4 Kennzeichen erläutert. Je nach KollV ist darauf 

zu achten, worauf sich Aufzahlungen in Prozent beziehen. Manche KollV sehen das 

KV-Entgelt, manche KollV das KV+AKV-Entgelt, manche KollV das KV+AKV-Entgelt 

+ Zulagen als Bemessungsgrundlage vor. Manche KollV überlagern noch mit eigenen 

Faktoren. 
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Da das Kalkulationstool einen Prozentsatz auf das KV-Entgelt bestimmt (K3 Zeile 5) 

muss bei einer Bezugsbasis größer als das KV-Entgelt um den sog Basisfaktor aufge-

wertet werden.  

Der Faktor 2 ist jener den der KollV nennt (in den Stammdaten bereits anzulegen).  

Für die nachfolgenden Berechnungen ist es wichtig zu kennen, welches KZ zu setzen 

ist: Baugewerbe und Bauindustrie wählen zB das Kennzeichen 1, Betriebe die dem 

Kollektivvertrag von Eisen und Metall unterliegen das Kennzeichen 2. Dachdeckerbe-

triebe zB das Kennzeichen 4 (oder KZ = 3, wenn in den Stammdaten der Hebefaktor 

mit 1,00 eingegeben ist). Siehe auch die hinterlegten Musterkalkulationen auf 

www.bauwesen.at/k3 . 

Die kollektivvertragliche Normalarbeitszeit wird aus den Stammdaten (Quelldatei) be-

reits eingespielt. Falls die projektspezifische Arbeitszeit länger als die Normalarbeits-

zeit ist, wählen sie die entsprechenden Positionen mittels Dropdown aus und geben 

die Anzahl der Stunden ein und legen auch das entsprechende Kennzeichen fest. In 

D1 erfolgt das für die zusätzlichen Arbeitsstunden: 

In D2 erfolgt die Auswahl für Verrechnungsstunden in Prozent und in D3 für Verrech-

nungsstunden für die der KollV Aufzahlungen in € vorsieht.  

 

http://www.bauwesen.at/k3
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4.8 E.) Personalnebenkosten (Quelldatei)  

Die direkten Personalnebenkosten werden aus den Stammdaten übernommen.  

Die umgelegten Personalnebenkosten werden ebenfalls aus den Stammdaten über-

nommen. Falls die umgelegten Personalnebenkosten einer Musterberechnung ent-

stammen, die sich auf die Normalarbeitszeit bezieht und gegebenenfalls auch nur auf 

das KV-Entgelt, sind die Veränderungen entsprechend der Abminderung wegen Mehr-

arbeit und Mehrverdienst zu beachten. 
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MAF und MLF errechnen sich automatisch. 

Unter E2 Pkt 2 stehen zwei alternative Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung. 2b ist 

dann mit „ja“ auszuwählen, wenn zB der KollV für das Eisen- und Metallverarbeitende 

Gewerbe oder der KollV für die Elektro- und Elektronikindustrie Anwendung findet. 

Diese Branchen habe andere Regelungen als die übrigen Baugewerbe (Bauindustrie, 

Baugewerbe, Bauhilfsgewerbe, Baunebengewerbe). Diese wählen „ja“ bei 2a, wenn 

die UPNK nach einer Musterberechnung gem dem Schema dargelegt auf www.bau-

wesen.at/tools Verwendung findet. 

Unter E3 sind die weiteren Personalnebenkosten erfasst.  

Unter die weiteren Personalnebenkosten fallen zB landesspezifische Fremdenver-

kehrsabgaben oder in Wien die U-Bahn Steuer. Die U-Bahn Steuer kann über die Vor-

lage in die Kosten je Woche erfasst werden. 

http://www.bauwesen.at/tools
http://www.bauwesen.at/tools
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4.8.1 F) Personalgemeinkosten 

Positionen die regelmäßig in vielen Unternehmen vorkommen sind textlich schon stan-

dardmäßig erfasst. Ihre unternehmensbezogenen Werte [Prozentsätze mit Basis Per-

sonalaufwand (K3 Zeile 15; also direktes Entgelt, Sonderzahlungen, Dienstgeberbei-

träge)] sollten der Kostenrechnung entnehmbar sein (achten Sie auf die Abgrenzung 

zu den Geschäftsgemeinkosten). 

Ab der Version 3.0 ist ein Hilfsrechner für projektspezifische Personalgemeinkosten 

integriert. Mit der Kenntnis von Kosten pro Woche für alle kalkulierten Arbeitnehmer 

(zB Fahrt zur Baustelle – Kosten des Busses oder des Pritschenwagens) oder der 

Kosten je Arbeitnehmer je Woche (zB für die Quartierbeistellung) lassen sich diese 

sofort in die Kalkulation überführen. 
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Getrennt ist in unternehmensbezogene und projektbezogene PGK. Erstere sollten im 

gleich bleiben, zweitere sind projektspezifisch zu ermitteln. Es besteht die Möglichkeit 

gleich eine Summe oder Detailbeträge anzugeben. 

Es sind noch weitere Zeilen vorhanden (grau), in denen Sie individuelle Personalge-

meinkostenelemente angeben können.  

4.9 G.) Kostenumlagen 

Falls Sie Kostenumlagen vornehmen wollen, die als Kostenträger den produktiven 

Lohn nutzen, kann das an dieser Stelle erfolgen (Kostenträger sind die produktiven 

Stunden).  



Anleitung zur Verwendung des K3-Kalkulationsprogramms (ÖNORM B 2061:2020) 

  Seite 41 von 53 

Es besteht die Möglichkeit der Eingabe in € je Stunde oder in % auf die Personalkos-

ten. Wenn Sie einen Wert in % aus der Kostenrechnung ermitteln, beachten Sie bitte 

die Basis (gleiche Basis wie für die Personalgemeinkosten). 

Vorprogrammiert ist die Umlage für Baustellengemeinkosten. Hier können Sie die BGK 

in € und die Stundenanzahl angeben.  

Oft werden auch Bauleitungskosten in % umgelegt. Auch das ist als Standardzeile 

bereits vorgesehen. 

Auch der Punkt Fertigungsgemeinkosten (zB im Stahlbau relevant) ist standardmäßig 

vorgesehen. 

In weiterer Folge sind noch zwei weitere Leerzeilen vorhanden in die Sie individuelle 

Eintragungen vornehmen können. 

Die in das K3-Blatt zu übernehmenden Umlagen (max 3) MÜSSEN in weiterer Folge 

noch ausgewählt werden (EXL-Zeilen 259 bis 261): 
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4.10 H.) Gesamtzuschlag 

Es wird auf das K2-Blatt zugegriffen (Tabellenblatt K2; violetter Reiter). Im K2-Blatt 

können Sie die entsprechenden Zuschläge (Eingaben in den grauen Feldern) ange-

ben.  

 

 

Rechts sehen Sie den jeweils aktuellen Personalpreis. Die Werte des GZ können mit 

drei Stellen nach dem Komma eingegeben werden. Damit lässt sich auch ein Cent-

genaues Ergebnis anpeilen! 



Anleitung zur Verwendung des K3-Kalkulationsprogramms (ÖNORM B 2061:2020) 

  Seite 43 von 53 

Im Blatt K2a können Sie, falls mehrere Zuschläge für die Spalte D des K2-Blattes an-

fallen, diese angeben. Sie werden automatisch aufsummiert und in das K2-Blatt über-

tragen.   

 

 

In Blatt "Projekt" können sie den entsprechenden GZ über Dropdown auswählen, der 

auf die Personalkosten (K3 Spalte B) bzw auf die Umlage (K3 Spalte A) aufzuschlagen 

ist. 
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4.11 I.) Ergebnisdarstellung 

Im letzten Teil, Pkt I), wird Optionen für die Ergebnisdarstellung angeboten.  

Das Ergebnis kann auch zusätzlich in € pro Minute angezeigt werden. 

Die K-Blätter können mit allen %-Angaben ausgedruckt werden, oder eingeschränkt 

auf jene %-Angaben die auch das Musterformular im Anhang der ÖNORM B 2061 

aufweist.  

Es besteht die Möglichkeit eines fakultativen Rundens. 

. 

 

 

Nach den Regiekalkulationen findet sich noch eine Zusammenfassung: 
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Ebenso sind die Ergebnisse der Regiekalkulationen zusammengefasst: 
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Das K3-Blatt ist mit den Kalkulationswerten befüllt, es kann, ebenso wie die Kalkulation 

selbst, ausgedruckt werden. 
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Nach Auswahl des Tabellenblattes K3-PP (PP für Personalpreis) erscheint folgende 

Ansicht: 

 
 
 
Die K3-Blätter lassen sich selbstverständlich ausdrucken. 
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4.12 Regie 

Aufbauend auf der vorhandenen Kalkulation des Mittelpersonalpreises besteht die 

Möglichkeit vier Regieentgelte zu kalkulieren.  

Sie wählen aus, welche Beschäftigungsgruppe kalkuliert werden soll (in R1) und ob 

allfällige Umlagen, zB für Aufsicht, hinzuzurechnen sind.  

In den weiteren Feldern (R2) werden Ihnen bereits die Standardwerte aus der obigen 

Mittelpersonalpreis-Kalkulation eingespielt. Sie können gegebenenfalls projektspezi-

fisch ändern und anpassen. 

Es besteht die Möglichkeit eine Regiestunde für geänderte Arbeitszeit, etwa für Mehr-

arbeit (Punkt a) oder für Verrechnungsstunden etwa für Sonntagsarbeit zu kalkulieren 

(Punkt b bzw c).  

Die übrigen Felder werden, wie in der Mittelpersonalpreis-Kalkulation ermittelt, ausge-

füllt. Gegebenenfalls können Sie sie anpassen.  

Wählen Sie jene Umlagen aus, die auch auf den Regiepreis aufzuschlagen sind (in 

der Abbildung sehen Sie, dass nicht alle Umlagen gewählt sind, und die entspre-

chende Warnung des Programmtools).  

Wählen Sie auch den entsprechenden Gesamtzuschlag aus, der für Regie gelten soll. 
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5 Die Kalkulationsformblätter (K3-Blätter) 

Das K2-Blatt (Tabellenblatt K2_GZ) ist bereits erwähnt. Sie müssen es vor Abschluss 

der Mittelpersonalpreis-Kalkulation ausfüllen. Unter Pkt H) greifen Sie darauf zu. 

Das K3-Blatt für den Mittelpersonalpreis, K3-Blätter für Regie01 bis Regie04 und für 

eine Regiepartie sind jeweils unter eigenen Tabellen (unterschiedlich farbige Tabel-

lenblätter) dargestellt.  

Vor Beendigung der Kalkulation kontrollieren Sie die K3-Blätter genau! Eine Haftung 

für fehlerhafte K-Blätter wird nicht übernommen. 

Alle Blätter der Kalkulationsdatei sind selbstverständlich ausdruckbar. 

Eine Übersicht und allfällige Warnungen finden Sie im Blatt "Report": 
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Bitte beachten. Die Möglichkeiten der sachlichen Prüfung sind beschränkt. Folgende 

mögliche Fehler können zB angezeigt werden: 

 

 

Viel Erfolg bei der Kalkulation wünscht Ihnen 

Andreas Kropik 

im Dezember 2021         


